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Grußwort des Vorsitzenden 
 

 

Herzlich Willkommen liebe Freunde des Sports, 

 

die Sportgemeinschaft Rauen bietet bewegungsbegeisterten Menschen der Region seit über 70 
Jahren ein zu Hause. In dieser Zeit konnten wir immer wieder große und kleine Erfolge in unseren 
vielfältigen Sport-Sektionen feiern. Besonders stolz sind wir auf die jüngsten Ergebnisse unserer 
Sektion Kunstrad, die im August 2021 den Deutschen Meistertitel seit vielen Jahren wieder in die 
neuen Bundesländer holen konnte.  

 

"Deutscher Meister SG Rauen 1951 e.V.“, diesen Titel haben sich unsere Kunstrad-Mädels unter 
Trainerin Yvonne Bunke mit großen Anstrengungen und viel Disziplin hart erarbeitet. Das ist es 
wofür dieser Verein steht. Hingabe, Disziplin, Loyalität und Zusammenhalt. „Grün-Weiß ein 
Leben lang“ (#GWELL)! Wir freuen uns über jeden Interessenten, der sich mit dieser Philosophie 
anfreunden kann und stehen Neulingen immer freundlich und offen gegenüber. Komm einfach 
vorbei und mach mit! 

 

Als gemeinnützig geführter Verein sind unsere finanziellen Mittel natürlich stark begrenzt. So 
versuchen wir Spielbetrieb, Trainingsbedingungen und Investitionen mit Hilfe von 
Mitgliedsbeiträgen und vielen Förderern und Unterstützern so gut es geht zu gestalten. Aber ganz 
ohne Hilfe geht es leider nicht. Daher sind Sponsoren und Förderer gern aufgerufen sich - in 
welcher Form auch immer - zu beteiligen. Was wir im Gegenzug bieten können, kann in unserem 
„Sponsorenkonzept“ nachgelesen werden. Du willst helfen? Wir reichen Dir die Hand und sagen: 
„Herzlich Willkommen in unserer Grün-Weißen Familie!“. 

 

In diesem Sinne. Es lebe der Sport! 

 

 Ihr Steffen Fischer 

 1. Vorsitzender 
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Der Verein 
Tradition trifft Moderne – Jung und Alt vereint            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERANSTALTUNGEN 

Vereinsveranstaltungen 
- Fontane-Lauf 
- Turnier der Vereine 
- Sektionsveranstaltungen 

o Sommerfest 
o Saisoneröffnung/-abschluss 
o Heimspieltage Fußball 

- Sponsorentag 

Veranstaltungen mit Beteiligung SG 
Rauen 
- Showveranstaltungen/Auftritte 
- Dorffest 
- Umzüge 
- Rauener Weihnachtsmarkt 

 

GESCHICHTE 

Wann der erste Sportverein in Rauen gegründet 
wurde ist nicht genau zu klären. Er nannte sich 
Männerturnverein Friesen, Abtlg. III Rauen und 
war der Abtlg. I, den Turnverein in Fürstenwalde, 
gegründet um 1920, untergeordnet. 1933 wurden 
alle Arbeiterturnvereine aufgelöst und verboten. 
Während und direkt nach dem Krieg war an 
Sport nicht zu denken. In der Nachkriegszeit 
wurde im Rauener Kulturhaus beim Bier über 
das Sportleben im Dorf diskutiert. Am 01. Mai 
1951 kam man dann „zur Sache“ und gründete 
mit 23 Mitgliedern die Sportgemeinschaft Rauen. 
Damals wurde ausschließlich Fußball gespielt. 
Erst später kamen die Sektionen Ski, Kunstrad 
und Tischtennis hinzu.  

HIER FINDEN SIE UNS 

 

Anschrift: SG Rauen 1951 e.V. 
Schulstraße 4a 
15518 Rauen 

MITGLIEDER 

Heutzutage ist die 
Sportgemeinschaft im 
Breitensport aktiv. Neben den 
ursprünglichen Sektionen wird 
auch in den Bereichen 
Gymnastik, Kindersport, 
Leichtathletik sowie in den 
„jüngeren“ Disziplinen Bowling 
und Darts, Sport getrieben. 

Von den aktuell ca. 250 
Mitglieder, sind gut die Hälfte 
Kinder und Jugendliche. Vom 
Kita-Kind bis ins hohe 
Rentenalter ist jede Altersklasse 
vertreten. 

 



Vorstellung der Sektionen 
Breites Spektrum an Sportarten – große Reichweite und 

Wirkung des Sponsorings 

Fußball 
• Ambitionierte Teams in 7 Altersklassen 
• Neben der Männermannschaft spielen bei uns: Bambinis, F-Jugend, E-Jugend, C-

Jugend, AK35 und die AK60 
• Ligaspielbetrieb auf Kreisebene 
• Über 150 Spieler /-innen mit guter Mischung aus Erfahrung und jungen Talenten 
• Sympathieträger der Ligen durch fairen Umgang mit gegnerischen Spielern und 

Fans 
• Treue Fan-Basis auch bei schlechtem Wetter 
• Gute Infrastruktur: Zwei Rasenplätze (Groß- und Kleinfeld), Flutlicht und 

automatische Bewässerungsanlage 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tischtennis 
• Seit 1968 wird in Rauen mindestens zweimal die Wochen Tischtennis gespielt 
• 1979 kam es zur Gründung der Sektion Tischtennis und zur erstmaligen Teilnahme 

einer Mannschaft am offiziellen Spielbetrieb 

• Generationsübergreifendes Sportlerfeld, vom Erstklässler bis hin zum Routinier Ü 
80 

• Aktuell nehmen fünf Mannschaften auf Kreisebene am Wettkampfbetrieb teil 
• Etliche Kreismeisterschaften und Kreispokale im Einzel- oder Doppel wurden 

erfolgreich für die SG Rauen erspielt 
 

 

 
Darts 

• Neu gegründete Sektion 
• Steel- sowie Elektrodarts wird angeboten 
• Aufbau einer Mannschaft für den Steeldarts Ligaspielbetrieb  

 

 
 
 
 
 



Kunstrad 
• Aushängeschild des Vereins auf überregionaler Ebene 
• Einer-, Zweier Kunstrad und Vierer Einrad Disziplinen werden einstudiert 
• Deutscher Meistertitel 2021 im Vierer Einrad 
• Mehrere Titel der Ostdeutschen Meisterschaften wurden eingefahren 
• Teilnahmen an (Online-) Wettkämpfen mit internationaler Beteiligung 
• Kunstradfahrerinnen können für Showauftritte gebucht werden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kindersport 
• Zwei Trainingsgruppen Mittwoch und Freitag 
• Alterspanne vom Vorschulkind bis zum Schulkind 4 Klasse 
• Je nach Witterung findet das Training auf dem Sportplatz oder in der Sporthalle an 

der Grundschule statt 
• Training beinhaltet viele Ballübungen, Koordinations- und Laufspiele, verschiedene 

Geräte zum Turnen und Spielen werden genutzt aber auch Entspannungsübungen 
werden gemacht 

• Wir gehen auf die Wünsche der Kinder ein und sie können sich während der Stunde 
austoben 

 

 
Gymnastik 

• Unsere Frauengymnastikgruppe besteht  
derzeit aus 15 Frauen zwischen 53 und 72 Jahren 

• Trainiert wird von April bis September immer  
mit regelmäßigem Radfahren oder Laufen an der  
frischen Luft 

• Von Oktober bis März wird unter Anleitung einer  
ausgebildeten Trainerin, immer mittwochs in  
der Turnhalle trainiert 

• Spaß und Freude steht im Vordergrund: Organisation von gemeinsamen 
Tagesausflügen sowie Kulturveranstaltungen (Fasching)  

 



Leichtathletik/Fontane-Lauf 
• Verein ist Veranstalter einer eigenen Laufveranstaltung 
• Fontane-Lauf findet seit 1980 alljährlig im April statt 
• Einer der Bekanntesten Weitstreckenläufe in der Region     

 mit ca. 500 Teilnehmern über die verschiedenen    
 Distanzen und Altersklassen 

• Wertungslauf im Rahmen des Brandenburg Cups 

 

 
 

 

Bowling 
• Zwei hauseigene Bahnen am Vereinsheim 
• Kein Wettkampfbetrieb 
• Geselliges Beisammensein steht  

im Vordergrund 
 
 

 
 
 



Warum sollte ich Sponsor werden? 
Steigern Sie lokale Präsenz, Bekanntheitsgrad und Umsatz 

 

• Wir bieten Ihnen eine Werbeplattform mit unschlagbarem Preis-
Leistungs-Verhältnis 
 

• Präsentieren Sie Ihr Unternehmen vor Spielern, Trainern, Betreuern 
und Fans von zahlreichen Teams aus der Region und auch 
International 

 

• Sie erreichen die Leserschaft regionaler und internationaler 
Spielberichte in Zeitungen, auf Facebook und Instagram sowie auf 
Fachportalen wie z.B. FuPa und fussball.de 

 

• Überschaubare Kosten – viel Reichweite mit geringen Beiträgen 

 

• Knüpfen Sie Kontakte zu weiteren Sponsoren des Sponsorenpools 

 

• Sponsorentag mit freiem Eintritt zu einem Heimspiel der ersten 
Fußball Männer Mannschaft 

 

• Vorzüge bei der Nutzung von Vereinseigentum z.B. Sportplatz- und 
Vereinsheimnutzung für Events Ihres Unternehmens 

 

 



Welche Möglichkeiten des Sponsorings habe ich? 
Präsentieren Sie Ihr Unternehmen in einem emotionalen Umfeld 

 

Einmaliger Sponsorenbeitrag 

Gutes Tun schon mit kleinen Beiträgen gegen Spendenquittung 

 

Jährlicher Sponsorenbeitrag 

Planungssicheres Wirtschaften mittels Sponsoringvertrag 

 

Sachspenden 

Mit kleinen Dingen viel bewegen 

 

Mögliche Sachspenden: 

• Trikotsätze 

• Trainingsanzüge 

• Kunsträder 

• Tischtennisplatten 

• Trainingsequipment 

• Bälle 

• Markierungsleibchen 

• Mittel zur Rasenpflege 

• Maschinen für Arbeitseinsätze 

• und vieles mehr 

 

 



Welche Gegenleistungen kann ich erhalten? 
Ihr Unternehmen präsent online sowie vor Ort 

 
• Vorstellung als Sponsor auf unserer Website, Facebook & 

Instagram inkl. kleinem Unternehmensportrait mit Link zu Ihrer 
Website plus Unternehmensbanner oder -logo 

„Ein dickes Dankeschön geht an …“ 

 
• Bandenwerbung 

• Ihre Werbung auf Bande oder Banner 300 x 100 cm 
• Maximale Sichtbarkeit gegenüber den Zuschauerrängen 
• Bande/Banner ist mobil – wird auf allen Veranstaltungen 

der SG Rauen aufgebaut u.a. beim Fontanelauf 
 

• Spielberichterstattung mit Verweis auf den Sponsor: 

„Der Spielbericht wird präsentiert durch …“ 

 
• Präsentationsstand bei Vereinsveranstaltungen 

 
• Auslage/Ausgabe zur Verfügung gestellter Werbemittel 

 
 

Reichweite von Website, Facebook & Instagram 

Wir erreichen monatlich bis zu 5.800 Menschen im Web. 

 



Sponsoringpakete 
Individuell konfigurierbar für Ihr Unternehmen 

 

Platin           1000 Euro / Jahr 

• Vorstellung als Sponsor auf unserer Website, Facebook & Instagram inkl. kleinem 
Unternehmensportrait mit Link zu Ihrer Website plus Unternehmensbanner oder -logo 

• 2 Werbebanden je 300 x 100cm 
• Spielberichterstattung mit Verweis auf den Sponsor 
• Präsentationsstand bei einer Vereinsveranstaltung 
• Auslage/Ausgabe zur Verfügung gestellter Werbemittel 
• Einmalig Kostenfreie Nutzung der Vereinsräumlichkeiten/Sportplatz je Sponsoringjahr im 

Rahmen des Nutzungskonzeptes  
 

 

Gold   500 EURO / Jahr 

• Vorstellung als Sponsor auf unserer Website, Facebook & Instagram inkl. kleinem 
Unternehmensportrait mit Link zu Ihrer Website plus Unternehmensbanner oder -logo 

• 2 Werbebanden je 300 x 100cm 
• Spielberichterstattung mit Verweis auf den Sponsor 
• Präsentationsstand bei einer Vereinsveranstaltung 
• Auslage/Ausgabe zur Verfügung gestellter Werbemittel 

 

 

 

Silber  300 EURO / Jahr 

• Vorstellung als Sponsor auf unserer Website, Facebook & Instagram inkl. kleinem 
Unternehmensportrait mit Link zu Ihrer Website plus Unternehmensbanner oder -logo 

• 1 Werbebande 300 x 100cm 
• Spielberichterstattung mit Verweis auf den Sponsor 
• Auslage/Ausgabe zur Verfügung gestellter Werbemittel 

 

 

 



Bronze  100 EURO / Jahr 

• Vorstellung als Sponsor auf unserer Website, Facebook & Instagram inkl. kleinem 
Unternehmensportrait mit Link zu Ihrer Website plus Unternehmensbanner oder -logo 

• Auslage/Ausgabe zur Verfügung gestellter Werbemittel 

 

 

Bitte stellen Sie uns die entsprechenden Grafiken und Werbebanden zur Verfügung. Wir können 
auch die Produktion Ihrer Werbebande in Auftrag geben. Dabei fallen einmalig zusätzliche 
Produktionskosten von 250€ je Werbebande an. Ein Angebot unseres Kooperationspartners 
können wir Ihnen gern übersenden. 

 

 

 

 

 

 

Kontoverbindung: 

SG Rauen 1951 e.V. 

Bank: Sparkasse Oder-Spree 

IBAN: DE12 1705 5050 3110 3573 63 

BIC: WELADED1LOS 
 

 



Schlusswort 
 

Vielen Dank, dass sie sich die Zeit genommen haben unser 
Sponsoringkonzept durchzulesen. 

Die Sponsoringpakete sind individuell konfigurierbar und können direkt 
auf Ihr Unternehmen zugeschnitten werden. 

 

„So vieles ist möglich. Sprechen Sie uns an!“ 

 

Sponsoring Beauftragter der SG Rauen 1951 e.V. ist Herr Martin Barth. 

 

Kontakt: 

Martin Barth 

Stellv-vorsitzender@sg-rauen1951.de 

0160/97619984 

 

Die SG Rauen 1951 e.V. würde sich freuen Sie als Sponsor gewinnen zu 
können. 

 

 

 

 

 

Anlagen:  Muster Sponsoringvertrag 

  Muster Sponsoringvertrag für einmalige Leistung 



 
__________________________________________________________________________________ 
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SPONSORINGVERTRAG 
 
 
Zwischen 
 
 
der Sportgemeinschaft (SG) Rauen 1951 e. V., 
 
(im Folgenden „Verein” genannt) 
 
Anschrift: über den 1. Vorsitzenden, Steffen Fischer, Markgrafpiesker Str. 3, 15518 Rauen 
          (Tel.: 0162/3424908; E-Mail: vorsitzender@sg-rauen1951.de) 

 
– vertreten durch den vertretungsberechtigten Vorstand – 

 
 
und der Firma/Herrn/Frau 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
(im folgenden „Sponsor” genannt) 
 
 
Anschrift:  
 
________________________________________________________________________ 
 
 
wird auf der Grundlage der Satzungszwecke des Vereins, insb. der Leistungen des Vereins bei der Pflege, Förderung und Ausübung 
des Breiten- und Leistungssports, vor allem in der der Kinder- und Jugendarbeit, folgende 

 
Vereinbarung 

getroffen: 
 
§ 1 Vertragsgegenstand 
 
(1) Der Sponsor wird den Verein nicht nur ideell, sondern auch finanziell/materiell unterstützen. Die Unterstützung und 
Zusammenarbeit erstreckt sich über den vertraglich festgelegten Zeitraum und beschränkt sich nicht auf eine einmalige Sponsoring-
Angelegenheit.    
 
(2) Der Verein gestattet dem Sponsor oder organisiert für ihn in geeigneter Form im Zusammenhang mit sportlichen Wettkämpfen 
und Vereinsveranstaltungen sowie in der Berichterstattung und in Publikationen des Vereins werbliche Maßnahmen für 
Marketingzwecke auf der Grundlage dieses Vertrags, wenn dies im Einzelfall oder grundsätzlich vom Sponsor gewünscht ist.  
 
§ 2 Grundsätze des Sponsorings  

 
(1) Einvernehmen besteht darüber, dass die Art und Weise sowie der Umfang des werblichen Auftritts mit dem Vereinsvorstand 
vorab abgestimmt bzw. festgelegt werden muss.  
(2) Das Sponsoring orientiert sich an ethischen und seriösen Grundsätzen und den in der Präambel benannten Vereinszwecken. 
Ausgeschlossen wird Werbung: 

SPORTGEMEINSCHAFT RAUEN 
1951 e.V. 



 
__________________________________________________________________________________ 
 
SG Rauen 1951 e.V.  LSB-Vereinsnummer: 670085     
 

Bank: Sparkasse Oder-Spree IBAN: DE12 1705 5050 3110 3573 63 BIC: WELADED1LOS 

 
 die gegen rechtliche Bestimmungen verstößt, 
 die das Ansehen des Staates und seiner Institutionen, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder der Gemeinde 

Rauen verletzt, 
 parteipolitischen Inhalts, 
 die gegen die guten Sitten verstößt, 
 für Nikotin, Alkohol und Suchtmittel. 

 
§ 3 Rechte und Pflichten des Sponsors im Einzelnen 
 
(1) Der Sponsor erhält das Recht, sich in der Öffentlichkeit sowie bei Wettkämpfen und Veranstaltungen des Vereins als Sponsor 
darzustellen. Er ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, bei den in Satz 1 genannten Gelegenheiten auf sein Unternehmen 
aufmerksam zu machen durch: 

 die Anbringung oder das Aufführen geeigneter werblicher Maßnahmen, z. B. von Sponsorenlogos u. ä. bspw. auf 
Startnummern, Sieger- und Platzierungsauflistungen, Druckmaterialien, Wettkampfankündigungen oder im Internet, 

 durch die Mitwirkung an oder Durchführung von Siegerehrungen u. ä., 
  

 
(2) Hierzu bedarf es grundsätzlich vorheriger Abstimmung mit dem Sponsor. Bei kleineren werblichen Maßnahmen, die ohne 
Unterstützung des Vereins durchführbar sind, genügt die vorherige Information. 
 
(3) Einer gesonderten vorherigen Vereinbarung bedarf es, soweit § 7 hierzu nichts Abweichendes regelt:  

 für Darstellungen des Sponsors mit Werbebanden, Aufstellern, Bannern und ähnlichen größeren Werbemitteln, 
 für die Ausstattung von Vereinssportlern und –mitgliedern bei Wettkämpfen und Vereinsveranstaltungen mit vom Sponsor 

gestellter (Sport-)Kleidung mit entsprechenden Werbeträgern/Firmenlogos u. ä., 
  

  
(4) Der Sponsor übernimmt oder erstattet dem Verein die entstandenen notwendigen Kosten für vorher mit ihm abgestimmte 
werbliche Maßnahmen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart worden ist.   
Der Sponsor kann auch eigene Werbemittel für Marketingzwecke bei Wettkämpfen und Vereinsveranstaltungen verwenden, wenn 
diese Mittel dem erforderlichen Gesamterscheinungsbild der Veranstaltung, vor allem im Hinblick auf die Größe der Werbemittel, 
entsprechen. Fertigungskosten für die eventuelle Herstellung von Werbemitteln gehen zu Lasten des Sponsors, soweit im Einzelfall 
nichts Abweichendes vereinbart worden ist.   
 
§ 4 Rechte und Pflichten des Vereins im Einzelnen 
 
(1) Der Verein verpflichtet sich, im Rahmen seiner personellen, organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten 
Sponsoringmaßnahmen nach diesem Vertrag zu ermöglichen, zu gestatten, zu unterstützen, durchzuführen oder zu organisieren. Er 
kann dies auch ohne Abstimmung mit dem Sponsoren tun, soweit die Maßnahme im offensichtlichen Interesse des Sponsors liegt. 
 
(2) Der Verein wird den Sponsor als solchen im Rahmen seines Internetauftritts aufführen.  
 
(3)  Der Verein verpflichtet sich Festlegungen zu treffen, die die Wahrnehmung der Rechte des Sponsors möglichst sicherstellen. Er 
sichert im Einzelfall – ggf. nach Prüfung der Sach- und Rechtslage – zu, Rechteinhaber bezüglich aller Rechte an der für werbliche 
Zwecke des Sponsors genutzten Veranstaltung zu sein, um möglichst ausschließen zu können, dass die Ausübung der Rechte des 
Sponsors mit Rechten Dritter kollidiert. Sollten Dritte aus diesem Grund Ansprüche gegen den Sponsor erheben, wird der Verein den 
Sponsor hiervon freistellen. 
 
(4) Der Verein dokumentiert auf besonderes Verlangen gegenüber dem Sponsor Werbemaßnahmen durch Fotos, Belegexemplare 
oder in anderer geeigneter Art und Weise. 
 
§ 5 Vergütungsregelung 

 
(1) Der Sponsor zahlt an den Verein für die ihm übertragenen/eingeräumten Rechte nach diesem Vertrag einen  
 
 Gesamtbetrag in Höhe von ______ Euro pro Jahr.  

 
Soweit der Verein umsatzsteuerpflichtig sein sollte, wird er eine Rechnung mit dem Ausweis der gesetzlichen Mehrwertsteuer auf 
den Sponsor ausstellen. 



 
__________________________________________________________________________________ 
 
SG Rauen 1951 e.V.  LSB-Vereinsnummer: 670085     
 

Bank: Sparkasse Oder-Spree IBAN: DE12 1705 5050 3110 3573 63 BIC: WELADED1LOS 

 
(2) Der Gesamtbetrag wird überwiesen auf  
 
 das Vereinskonto bei der Sparkasse Oder-Spree, IBAN: DE12 1705 5050 3110 3573 63, BIC: WELADED1LOS   

 in ___ Rate(n),  

 die (jeweils) zum _____________ und _____________ jeden Jahres fällig ist/sind. 

 
§ 6 Vertragsdauer, Kündigung 

 
(1) Der Vertrag gilt bis zum Ende des bei Unterzeichnung laufenden Kalenderjahres. 
 
(2) Der Vertrag verlängert sich automatisch, wenn er nicht bis spätestens einen Monat vor dem jeweiligen Jahresende (Zugang beim 
Sponsoringnehmer) von einem Vertragspartner gekündigt worden ist. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
 
(3) Ein beidseitiges Recht zur fristlosen Kündigung besteht insbesondere dann, wenn 

 über das Vermögen eines der Vertragspartner das Insolvenzverfahren eröffnet wird oder die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens unmittelbar ansteht oder 

 der Sponsor in Bezug auf seine finanzielle Verpflichtung in Verzug gerät oder 
 eine der Vertragsparteien die im Vertrag festgelegten Leistungen nicht erbringt oder erbringen kann. 

 
Eine Rückgewähr empfangener Leistungen wird für den Fall der fristlosen Kündigung ausgeschlossen, unbeschadet des Rechts auf 
mögliche Schadensersatzforderungen. 
 
§ 7 Besondere Vereinbarungen 

 
Abweichend oder ergänzend zu den §§ 1 bis 6 werden folgende besondere Vereinbarungen getroffen: 
 

  
 
§ 8 Sonstige Bestimmungen 

 
(1) Verein und Sponsor werden über den Inhalt, Umfang und die Konditionen dieses Vertrages absolutes Stillschweigen bewahren, 
auch nach Beendigung der vertraglichen Zusammenarbeit. 
 
(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch 
nicht berührt, sofern der Vertragszweck dessen ungeachtet erreicht werden kann. Die Vertragsparteien verpflichten sich, etwaige 
unwirksame Bestimmungen durch wirksame Bestimmungen zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 
Bestimmungen möglichst entsprechen. 
 
(3) Die Vertragsparteien werden sich gegenseitig umgehend über alle Umstände, die für die Durchführung des Vertrages von 
Bedeutung sein können, unterrichten. 
 
(4) Erfüllungsort und Gerichtsstand richten sich, soweit gesetzlich zulässig, nach dem Vereinssitz. 
 
§ 9 Inkrafttreten 
 
Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft. 
 
 
Rauen, den ______________ 
 
 
______________  / ________________                                   _____________________________ 
 
Für den Verein                                                                            Sponsor 
 
1. Vorsitzender / Kassenwart 



 
__________________________________________________________________________________ 
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SPONSORINGVERTRAG 
 
Zwischen 
 
der Sportgemeinschaft (SG) Rauen 1951 e. V., (im Folgenden „Verein” genannt) 
 
Anschrift: über den 1. Vorsitzenden, Steffen Fischer, Markgrafpiesker Str. 3, 15518 Rauen 
          (Tel.: 0162/3424908; E-Mail: vorsitzender@sg-rauen1951.de) 

 
– vertreten durch den vertretungsberechtigten Vorstand – 

 
 
und der Firma/Herrn/Frau 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
(im folgenden „Sponsor” genannt) 
 
Anschrift:  
 
________________________________________________________________________ 
 
wird auf der Grundlage der Satzungszwecke des Vereins, insb. der Leistungen des Vereins bei der Pflege, Förderung und Ausübung 
des Breiten- und Leistungssports, vor allem in der der Kinder- und Jugendarbeit, folgende 

 
Vereinbarung 

getroffen: 
 
§ 1 Vertragsgegenstand 
 
(1) Der Sponsor wird den Verein nicht nur ideell, sondern auch finanziell/materiell unterstützen. Die hier vereinbarte Unterstützung 
und Zusammenarbeit beschränkt sich jedoch auf eine einmalige Sponsoring-Angelegenheit.    
 
(2) Der Verein gestattet dem Sponsor oder organisiert für ihn in geeigneter Form im Zusammenhang mit sportlichen Wettkämpfen 
und Vereinsveranstaltungen sowie in der Berichterstattung und in Publikationen des Vereins werbliche Maßnahmen für 
Marketingzwecke auf der Grundlage dieses Vertrags, wenn dies im Einzelfall oder grundsätzlich vom Sponsor gewünscht ist. Im 
Hinblick auf § 1 Abs. 1 Satz 2 werden die dem Verein obliegenden, aus diesem Vertrag abzuleitenden Verpflichtungen gegenüber 
dem Sponsor, aber auch die korrespondierenden Rechte des Sponsors, befristet (vgl. § 6 Abs.1).  
 
§ 2 Grundsätze des Sponsorings  

 
(1) Einvernehmen besteht darüber, dass die Art und Weise sowie der Umfang des werblichen Auftritts mit dem Vereinsvorstand 
vorab abgestimmt bzw. festgelegt werden muss.  
(2) Das Sponsoring orientiert sich an ethischen und seriösen Grundsätzen und den in der Präambel benannten Vereinszwecken. 
Ausgeschlossen wird Werbung: 
 

 die gegen rechtliche Bestimmungen verstößt, 
 die das Ansehen des Staates und seiner Institutionen, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder der Gemeinde 

Rauen verletzt, 
 parteipolitischen Inhalts, 
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 die gegen die guten Sitten verstößt, 
 für Nikotin, Alkohol und Suchtmittel. 

 
§ 3 Rechte und Pflichten des Sponsors im Einzelnen 
 
(1) Der Sponsor erhält das Recht, sich in der Öffentlichkeit sowie bei Wettkämpfen und Veranstaltungen des Vereins als Sponsor 
darzustellen. Er ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, bei den in Satz 1 genannten Gelegenheiten auf sein Unternehmen 
aufmerksam zu machen durch: 

 die Anbringung oder das Aufführen geeigneter werblicher Maßnahmen, z. B. von Sponsorenlogos u. ä. bspw. auf 
Startnummern, Sieger- und Platzierungsauflistungen, Druckmaterialien, Wettkampfankündigungen oder im Internet, 

 durch die Mitwirkung an oder Durchführung von Siegerehrungen u. ä., 
 

(2) Hierzu bedarf es grundsätzlich vorheriger Abstimmung mit dem Sponsor. Bei kleineren werblichen Maßnahmen, die ohne 
Unterstützung des Vereins durchführbar sind, genügt die vorherige Information. 
 
(3) Einer gesonderten vorherigen Vereinbarung bedarf es, soweit § 7 hierzu nichts Abweichendes regelt:  

 für Darstellungen des Sponsors mit Werbebanden, Aufstellern, Bannern und ähnlichen größeren Werbemitteln, 
 für die Ausstattung von Vereinssportlern und –mitgliedern bei Wettkämpfen und Vereinsveranstaltungen mit vom Sponsor 

gestellter (Sport-)Kleidung mit entsprechenden Werbeträgern/Firmenlogos u. ä., 
 
(4) Der Sponsor übernimmt oder erstattet dem Verein die entstandenen notwendigen Kosten für vorher mit ihm abgestimmte 
werbliche Maßnahmen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart worden ist.   
Der Sponsor kann auch eigene Werbemittel für Marketingzwecke bei Wettkämpfen und Vereinsveranstaltungen verwenden, wenn 
diese Mittel dem erforderlichen Gesamterscheinungsbild der Veranstaltung, vor allem im Hinblick auf die Größe der Werbemittel, 
entsprechen. Fertigungskosten für die eventuelle Herstellung von Werbemitteln gehen zu Lasten des Sponsors, soweit im Einzelfall 
nichts Abweichendes vereinbart worden ist.   
 
§ 4 Rechte und Pflichten des Vereins im Einzelnen 
 
(1) Der Verein verpflichtet sich, im Rahmen seiner personellen, organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten 
Sponsoringmaßnahmen nach diesem Vertrag zu ermöglichen, zu gestatten, zu unterstützen, durchzuführen oder zu organisieren. Er 
kann dies auch ohne Abstimmung mit dem Sponsoren tun, soweit die Maßnahme im offensichtlichen Interesse des Sponsors liegt. 
 
(2) Der Verein wird den Sponsor als solchen im Rahmen seines Internetauftritts aufführen.  
 
(3)  Der Verein verpflichtet sich Festlegungen zu treffen, die die Wahrnehmung der Rechte des Sponsors möglichst sicherstellen. Er 
sichert im Einzelfall – ggf. nach Prüfung der Sach- und Rechtslage – zu, Rechteinhaber bezüglich aller Rechte an der für werbliche 
Zwecke des Sponsors genutzten Veranstaltung zu sein, um möglichst ausschließen zu können, dass die Ausübung der Rechte des 
Sponsors mit Rechten Dritter kollidiert. Sollten Dritte aus diesem Grund Ansprüche gegen den Sponsor erheben, wird der Verein den 
Sponsor hiervon freistellen. 
 
(4) Der Verein dokumentiert auf besonderes Verlangen gegenüber dem Sponsor Werbemaßnahmen durch Fotos, Belegexemplare 
oder in anderer geeigneter Art und Weise. 
 
§ 5 Vergütungsregelung 

 
(1) Der Sponsor zahlt an den Verein für die ihm übertragenen/eingeräumten Rechte nach diesem Vertrag einmalig einen  
 
 Gesamtbetrag in Höhe von ______ Euro.  

 
Soweit der Verein umsatzsteuerpflichtig sein sollte, wird er eine Rechnung mit dem Ausweis der gesetzlichen Mehrwertsteuer auf 
den Sponsor ausstellen. 
 
(2) Der Gesamtbetrag wird überwiesen auf  
 
 das Vereinskonto bei der Sparkasse Oder-Spree, IBAN: DE12 1705 5050 3110 3573 63, BIC: WELADED1LOS   

 in ___ Rate(n),  

 die zum _____________* fällig ist/sind.  (* genaue Datumsangabe erforderlich). 
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§ 6 Vertragsdauer, Kündigung 

 
(1) Der Vertrag wird befristet abgeschlossen. Er verpflichtet und berechtigt beide Vertragsseiten entsprechend der vorliegenden 
Vereinbarung für die Dauer von ………………, gerechnet ab Eingang/Zugang des Sponsoringleistung gemäß § 5. 
 
(2) Für neue oder andere als die hier vereinbarte Sponsoringleistungen bedarf es entsprechender gesonderter Vereinbarungen.  
 
(3) Eine vorzeitige Kündigung des vorliegenden Vertrages ist grundsätzlich ausgeschlossen. Nur bei besonders schwerwiegenden 
Gründen besteht ausnahmsweise ein außerordentliches Kündigungsrecht, insbesondere dann, wenn 

 über das Vermögen eines der Vertragspartner das Insolvenzverfahren eröffnet wird oder die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens unmittelbar ansteht oder 

 eine der Vertragsparteien die im Vertrag festgelegten Leistungen nicht erbringen kann oder 
 eine der Vertragsparteien die im Vertrag festgelegten Verpflichtungen beharrlich, wiederholt oder in besonders 

gravierender Weise verletzt. 
Der Verein hat das Recht zur vorzeitigen Kündigung, wenn der Sponsor in Bezug auf seine finanzielle Verpflichtung in Verzug gerät. 
 
(4) Im Falle einer vorzeitigen Kündigung gemäß § 6 Abs. 3 ist eine Rückgewähr empfangener Leistungen ausgeschlossen, 
unbeschadet des Rechts auf mögliche gegenseitige Schadensersatzforderungen. 
 
 
§ 7 Besondere Vereinbarungen 

 
Abweichend oder ergänzend zu den §§ 1 bis 6 werden folgende besondere Vereinbarungen getroffen: 
 

  
 
 
§ 8 Sonstige Bestimmungen 

 
(1) Verein und Sponsor werden über den Inhalt, Umfang und die Konditionen dieses Vertrages absolutes Stillschweigen bewahren, 
auch nach Beendigung der vertraglichen Zusammenarbeit. 
 
(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch 
nicht berührt, sofern der Vertragszweck dessen ungeachtet erreicht werden kann. Die Vertragsparteien verpflichten sich, etwaige 
unwirksame Bestimmungen durch wirksame Bestimmungen zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 
Bestimmungen möglichst entsprechen. 
 
(3) Die Vertragsparteien werden sich gegenseitig umgehend über alle Umstände, die für die Durchführung des Vertrages von 
Bedeutung sein können, unterrichten. 
 
(4) Erfüllungsort und Gerichtsstand richten sich, soweit gesetzlich zulässig, nach dem Vereinssitz. 
 
 
§ 9 Inkrafttreten 
 
Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft. 
 
 
Rauen, den ______________ 
 
 
______________  / ________________                                   _____________________________ 
 
Für den Verein                                                                            Sponsor 
 
1. Vorsitzender / Kassenwart 


